


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV

	
	Bitumen (EN 12591)
(Farblich schwarzes, im erkalteten Zustand festes Gemisch, das bei Temperaturen > 140 °C flüssig transportiert/ verarbeitet wird)

	
	Tätigkeitsbereich: Bitumen im Heißeinbau

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	· Einatmen von schwefelwasserstoffhaltigen Dämpfen kann zu Gesundheitsschäden führen.
· Gefahr von Hautverbrennungen.
· Konzentrierte Dämpfe reizen Augen, Haut und Atemwege und rufen Übelkeit hervor.
· Gefahr der Entzündung bei Erhitzung über den Flammpunkt hinaus.
· Falsche Anwendung von Wasser kann Überschäumen verursachen.
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	Es wird empfohlen, die Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produktherstellers aufmerksam zu lesen und zu befolgen!
· Offene Flammen und Erhitzung > 240 Grad Celsius vermeiden.
· Am Arbeitsplatz stets für gute Belüftung sorgen.
· Kontakt des heißen Bitumens zu Wasser führt zu heftigen Reaktionen (z. B. Dampfbildung, Verspritzen, Überkochen).
· Beim Verdichten von Flächen im Heißeinbau (z. B. durch Walzen, Rütteln) ausschließlich zugelassene Trennmittel verwenden, um Anhaften von Bitumen am Werkzeug zu verhindern.
· Dämpfe nicht einatmen. Nicht essen, trinken oder rauchen.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. 
                         Beim Heißeinbau zusätzlich Gesichtsschutz tragen.
Atemschutz:   Atemschutzfilter (mind. A2P2) bei Aerosol- und/ oder Nebelbildung verwenden.
Handschutz:   Schutzhandschuhe mit langer Stulpe (Material: Nitril, Neopren oder Viton mit
                         Level der Permeation mindestens 5-6, gemäß EN 388) nutzen.
Fußschutz:      Hitzebeständigen Fußschutz mit speziellen Zehenschutzkappen verwenden.
Körperschutz: Geschlossene Arbeitskleidung u. Hosenbeine über den Stiefelschäften tragen.
                         Nach Möglichkeit schwer entflammbare u. Öl abweisende Kleidung verwenden.
· Nach Arbeitsende gründlich Hände, Unterarme u. Gesicht mit Wasser u. Seife reinigen.

	

	Verhalten bei Unfällen

	· Bei Brand Entstehung gefährlicher Dämpfe durch Stickoxide, Ruß oder Kohlenmonoxid.
· Löschen mit ABC-Pulverlöscher oder Sand veranlassen.
· Wasser als Löschmittel ungeeignet.
· Brandgefährdete Behälter mit Wasser im Sprühstrahl kühlen.


	Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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	· Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten.
· Nach Einatmen:          Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten.
· Nach Augenkontakt:  Augen gründlich mit Wasser spülen.
· Nach Hautkontakt:     Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
· Nach Verschlucken:   Mund spülen, reichlich Wasser trinken, Arzt aufsuchen.
· Nach Kleiderkontakt: Kleidung wechseln und reinigen lassen.

Arzt: ………………………………………….


	Sachgerechte Entsorgung

	· Auffangen mit Sand oder Bindemittel. Erkalten lassen, danach mechanisch entfernen, der Wiederverwendung zuführen oder die Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen!

	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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